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Teilnahmebedingungen für Freizeitgruppen – „Kurse und Treffs“, Bildungs-, Sport- und 

Bewegungsangebote 
Stand 1. Oktober 2025 

 

Anmeldeverfahren und Anmeldefrist 

Siehe Teilnahmebedingungen für Angebote der Offenen Hilfen, Allgemeiner Teil, Seite 1 

 

Falls sich bei Ihrer Anmeldung im Laufe des Jahres etwas ändern sollte, teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit. 

 

Teilnahmebestätigung 

Die Teilnahmebestätigung erfolgt in der Regel telefonisch. 

 

Infoschreiben 

Vor der ersten Teilnahme erhalten Sie in der Regel ein schriftliche Rückmeldung mit allen wichtigen und 

erforderlichen Informationen zum Angebot. 

 

Im Preis enthalten 

Sofern in der Beschreibung nichts anderes erwähnt ist, setzen sich die Gesamtkosten einer Freizeitgruppe 

aus folgenden Einzelkosten zusammen: 

▪ Mietkosten des Veranstaltungsortes 

▪ Begleitung, Betreuung und Pflege (Die Teilnehmer*innen erhalten auf Grundlage der angegebenen 

Informationen im Teilnehmer*innen-Infobogen bei den Verrichtungen des täglichen Lebens Unterstützung) 

▪ Verpflegung (i.d.R. Zwischenmahlzeit und Getränke) 

▪ Programmgestaltung und Programmkosten (falls nicht anders angekündigt) 

▪ Organisationskosten (für Planung und Abrechnung, die Erstellung des Jahresprogrammes, Spiel- und 

Bastelbedarf, die Bereitstellung von Fahrzeugen und deren Wartung, etc.) 

▪ Unfall- und Haftpflichtversicherung 

 

Nicht enthalten sind Taschengeld für den persönlichen Bedarf sowie Fahrdienstkosten (für Fahrten zum 

Treffpunkt). 

 

Stornobedingungen 

Grundsätzlich stellen Ihnen die Offenen Hilfen die Sachkosten für das Halbjahr (Januar bis Juli bzw. 

September bis Dezember) in Rechnung, in dem die Abmeldung erfolgt. Das gilt auch bei wiederholtem 

Nichterscheinen. 


